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EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
GDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen

und -direktoren
NEK Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin
EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
BAG Bundesamt für Gesundheit
WHO World Health Organization
SGG Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft
FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
SAG Schweizer Allianz Gentechfrei
EKKJ Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen
EKSG Eidgenössische Kommission für sexuelle Gesundheit
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
SGS Stiftung Sexuelle Gesundheit Schweiz
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
KdK Konferenz der Kantonsregierungen
VKMB Kleinbauern-Vereinigung
IVF In-vitro-Fertilisation
SBV Schweizerischer Bauernverband
SAV Schweizerischer Arbeitgeberverband
SSV Schweizerischer Städteverband
CNG Christlichnationaler Gewerkschaftsbund (Vorgänger von Travail.suisse)
SBK Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner
EKS Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz
CBCES Schweizer Bischofskonferenz, Kommission für Bioethik
iEH2 Institut für Ethik, Geschichte und Geisteswissenschaften, Medizinische

Fakultät, Universität Genf
MERH_UZH Kompetenzzentrum Medizin - Ethik - Recht Helvetiae
MIGUNIBE Zentrum für Gesundheitsrecht und Management im Gesundheitswesen
SPO SPO Patientenschutz
HLI Human Life International Schweiz
HGS Hippokratische Gesellschaft Schweiz
ÄPOL Ärzte und Pflegefachpersonen gegen Organspende am Lebensende

DFJP Département fédéral de justice et police
CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
CNE Commission nationale d'éthique
CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
OFSP Office fédéral de la santé publique
OMS Organisation mondiale de la Santé
SSUP Société suisse d'utilité publique
FMH Fédération des médecins suisses
StopOGM Alliance suisse pour une agriculture sans génie génétique
CFEJ Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse
CFSS Commission fédérale pour la santé sexuelle
USS Union syndicale suisse
SsS Fondation Santé sexuelle Suisse
USAM Union suisse des arts et métiers
CdC Conférence des gouvernements cantonaux
VKMB Association des petits-paysans
FIV Fécondation in vitro
USP Union Suisse des Paysans
UPS Union Patronale Suisse
UVS Union des Villes Suisses
CSC Confédération des syndicats chrétiens de Suisse (Prédécesseur de

Travail.suisse)
ASI Association suisse des infirmiers et infirmières
EERS Église évangélique réformée de Suisse
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MERH_UZH Centre de Compétence Médecine - Ethique - Droit Helvetiae
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MIOF Médecins et Infirmières contre le Don d'Organes en Fin de Vie

01.01.65 - 01.01.22 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Chronique générale

Politique sociale

Santé, assistance sociale, sport

Politique de la santé

Mit einem Postulat griff Nationalrat Regazzi (cvp, TI) abermals die umstrittene Anti-
AIDS-Kampagne des Bundesamts für Gesundheit (BAG) aus dem Jahr 2014 auf. Der
Bundesrat sollte beauftragt werden, einen unabhängigen Expertenbericht vorzulegen,
in dem die theoretischen Grundlagen der Stiftung Sexuelle Gesundheit Schweiz (SGS)
zur sexuellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen hinterfragt und allenfalls neu
beurteilt werden sollten. Auslöser für die weitere Auseinandersetzung mit dieser
Thematik waren unter anderem Antworten des Bundesrates auf zwei Interpellationen
(Ip. 14.3421, Ip. 14.3419). Diese waren zu Beginn der Kampagne eingereicht worden und
griffen einerseits Bedenken aus der Bevölkerung auf – so war gegen die Kampagne eine
Petition lanciert worden – und beruhten andererseits auf dem Unmut, welcher die EVP
über die Kampagne zum Ausdruck brachte. In den Stellungnahmen des Bundesrates
wurde auf Expertenmeinungen aus der SGS zurückgegriffen, die der Anti-AIDS-
Kampagne keinen Einfluss auf die sexuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
zuschrieben. Der Postulant stellte dies jedoch in Frage und verlangte, dass die von der
SGS angewandten Grundlagen im Bereich der sexuellen Entwicklung neu beurteilt
werden sollten. Dies solle durch ein von der SGS losgelöstes Gremium bestehend aus
Fachpersonen aus den Bereichen Psychologie, Pädagogik und Medizin vorgenommen
werden. In seiner Begründung gab Regazzi zudem einer ganz generellen Kritik an der
SGS Ausdruck. 
Der Bundesrat beantragte das Postulat zur Annahme und stellte in Aussicht, eine solche
Expertengruppe nicht nur um weitere Fachpersonen zu ergänzen, sondern auch die
EDK, die EKKJ und die EKSG mit in die Expertengruppe zu integrieren. Zudem betonte
er, dass die internationale Forschung zum Thema sexuelle Gesundheit und Standards
der WHO ganz grundlegend von vielen Expertinnen, Experten und Organisationen als
Orientierung verwendet würden. So sei es auch angezeigt, die Grundlagen im Bereich
der sexuellen Gesundheit von Minderjährigen zu vertiefen, wofür im Rahmen der
bestehenden Finanzierungsmöglichkeiten Ressourcen freigemacht werden sollten. So
könnten nicht nur die Materialien der SGS untersucht werden, sondern auch eine
Gesamtübersicht über die sexuelle Entwicklung im Jugendalter in den Bericht integriert
werden.
Diskussionslos und stillschweigend nahm der Nationalrat das Postulat im März 2015 an. 1

POSTULAT
DATE: 20.03.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Um zu verhindern, dass die seit dem 13. März 2020 vom Bundesrat verabschiedeten
Verordnungen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie, die sich direkt auf Artikel 185
Absatz 3 der Bundesverfassung stützen, welcher der Regierung das befristete Erlassen
von Verordnungen und Verfügungen als Reaktion auf schwere Störungen der
öffentlichen Ordnung erlaubt, nach sechs Monaten automatisch ausser Kraft treten,
unterbreitete der Bundesrat dem Parlament eine Botschaft über die Rechtsgrundlagen
dieser Verordnungen. Seit April 2020 hatten die Bundeskanzlei und das EJPD dieses
dringliche Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des
Bundesrates zur Bewältigung der Covid 19-Epidemie, kurz Covid-19-Gesetz,
erarbeitet. Dieses soll den Bundesrat dazu befähigen, auch künftig entsprechende
erforderliche Massnahmen weiterzuführen und anzupassen. 

Zwischen dem 19. Juni 2020 und dem 10. Juli 2020 wurde der Gesetzesentwurf in eine
verkürzte Vernehmlassung geschickt, in welcher über 1'000 Stellungnahmen eingingen.
Der Grossteil der Stellungnehmenden waren Privatpersonen, die der Vorlage
argwöhnisch gegenüberstanden. Bei den Kantonen stiess das Gesetz auf grössere
Zustimmung, wobei alle von ihnen Änderungsvorschläge oder Kommentare einbrachten.
14 Kantone (ZH, BE, LU, OW, NW, GL, FR, SO, SH, AI, SG, GR, TG und GE) sprachen sich
grundsätzlich für den Entwurf aus, da sie die Existenz einer rechtlichen Basis für das
Weiterverfolgen der durch den Bundesrat getroffenen Massnahmen als eine
Notwendigkeit erachteten. Weder eine ausdrückliche Zustimmung noch eine Ablehnung
erfuhr die Vorlage von Seiten weiterer elf Kantone (UR, ZG, BS, BL, AR, AG, TI, VD, VS, NE
und JU). Der Kanton Schwyz und die KdK sahen explizit von einer Stellungnahme ab.
Letztere wird ihre Meinung aller Voraussicht nach zu einem späteren Zeitpunkt
einbringen. Bei den Parteien stiess der Gesetzesentwurf auf unterschiedlich grosse

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 12.08.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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Unterstützung. Während ihm die CVP und EVP bedingungslos zustimmten, knüpften die
GLP, die Grünen und die EDU ihre Zustimmung an Vorbehalte. Gegen die Vorlage in der
vorliegenden Form sprachen sich FDP.Liberale, SP und SVP aus. Die BDP, Ensemble à
Gauche, die Lega und die PdA verzichteten trotz Einladung auf eine Stellungnahme zum
Gesetzesentwurf. Von den 60 Organisationen, die am Vernehmlassungsverfahren
teilnahmen, unterstützten 27 das Vorhaben, 33 stimmten ihm zwar nicht explizit zu,
lehnten es aber auch nicht ausdrücklich ab – keine einzige stellte sich somit
ausdrücklich dagegen. 

Am 12. August 2020 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zum Gesetzesentwurf,
nachdem er als Reaktion auf die Vernehmlassungsantworten einige Änderungen am
Vorentwurf vorgenommen hatte – namentlich die Aufnahme des «generellen und
verbindlichen Einbezug[s] der Kantone» und die vollständige Überarbeitung der
Bestimmungen zum Gesundheitswesen, dem Arbeitnehmerinnen- und
Arbeitnehmerschutz sowie dem Kulturbereich. Der Gesetzesentwurf besteht insgesamt
aus 14 Artikeln, welche die Befugnisse der Landesregierung im Umgang mit der Covid-
19-Epidemie insbesondere bezüglich der Eindämmung der Auswirkungen auf die
Gesellschaft, Wirtschaft und die Behörden festlegen. Er betrifft überdies auch den
Ausländerinnen-, Ausländer- und Asylbereich, die Entschädigung bei Erwerbsausfall,
die Arbeitslosenversicherung sowie «justizielle, verfahrensrechtliche,
gesellschaftsrechtliche und insolvenzrechtliche Massnahmen». Zudem wurde
vorgesehen, dass das Gesetz lediglich bis Ende 2021, anstatt wie ursprünglich geplant
bis Ende 2022, befristet werden soll. Für Bestimmungen im Bereich der
Arbeitslosenversicherung wurde jedoch eine Befristung bis Ende 2022 festgehalten. 2

Im Oktober 2020 wurde der Ergebnisbericht zur Vernehmlassung des indirekten
Gegenvorschlags zur Organspende-Initiative, welche vom 13. September bis zum 13.
Dezember 2019 gedauert hatte, veröffentlicht. Insgesamt hatten 81 Akteurinnen und
Akteure Stellung genommen, wobei sich mit 53 von ihnen ein Grossteil der
Vernehmlassungsteilnehmenden vollumfänglich oder grundsätzlich zustimmend zum
Gegenvorschlag aussprachen. Zu ihnen gehörten 21 Kantone, die beiden Parteien GLP
und GPS sowie dreissig Organisationen, darunter auch Swisstransplant, eine
Unterstützerin der Volksinitiative. Explizit abgelehnt wurde die Vorlage von 16
Vernehmlassungsteilnehmenden. Als Gründe für die ablehnende Haltung wurden die
Befürwortung der Volksinitiative (JU), des Erklärungsmodells (LU, CVP, EVP, CBCES, EKS,
MERH_UZH, NEK) oder der parlamentarischen Initiative Nantermod (fdp, VS; pa.Iv.
18.443; FDP), aber auch die zu enge Zustimmungslösung (ÄPOL) und der Wunsch nach
Beibehaltung der aktuell gültigen erweiterten Zustimmungslösung (HGS) aufgeführt.
Weitere Argumente gegen den indirekten Gegenvorschlag liessen sich auf ethische
Bedenken (SH, HLI, MIGUNIBE, SPO) oder auf die Forderung zurückführen, dass die
Vorlage Teil eines Gesamtprojekts zur Einwilligung in der Gesundheits- und
Humanforschung sein sollte (Privatim). Weder eine zustimmende noch eine ablehnende
Haltung nahmen aus diversen Gründen zehn Vernehmlassungsteilnehmende ein (BL, TG,
iEH2, SPS, BDP, SVP, GDK, insieme, SBK und SGG). Der SAV, santésuissse und der SSV
verzichteten auf eine Stellungnahme.

Positiv aufgenommen wurde von der Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden die
geplante Einbindung der Angehörigen. In diesem Zusammenhang kam denn auch
mehrfach die Forderung auf, dass eine Organentnahme nur zulässig sein soll, wenn die
Angehörigen erreicht werden können. Auch die gesetzliche Verankerung eines Registers
wurde grösstenteils befürwortet, wobei verschiedene Änderungsvorschläge eingingen.
Einer von ihnen bestand darin, dass neben der Dokumentation des Widerspruchs auch
eine Zustimmung festgehalten werden können sollte. Von verschiedenen Seiten wurde
zudem der Wunsch geäussert, dass der Stiftung Swisstransplant die Registerführung
zukommen soll, weil sie bereits über ein Register verfüge. Ferner wurde der Information
der Bevölkerung über das Widerspruchsmodell ein hoher Stellenwert beigemessen. 3

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 01.10.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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Recherche médicale

Interessant war die Entwicklung in einzelnen Kantonen deshalb, weil hier die
Bevölkerung erstmals die Gelegenheit erhalten wird, ihre Meinung zur Gentechnologie
an der Urne kundzutun. Der Basler Grosse Rat verabschiedete ein sehr restriktives
Gesetz zur Fortpflanzungsmedizin und unterstellte es mit knapper Mehrheit dem
obligatorischen Referendum. Im Kanton Thurgau wurde von einem Initiativkomitee
bestehend aus EVP, GP, LdU und Nationalrepublikanischer Aktion Thurgau eine Gen-
Initiative eingereicht, die jegliche gentechnologischen Eingriffe in die menschlichen
Keimbahnen und damit ins Erbgut verhindern will. 4

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 19.09.1990
MARIANNE BENTELI

In der Abstimmung vom 17. Mai 1992 nahmen Volk und Stände den von Bundesrat und
Parlament als direkten Gegenvorschlag zur inzwischen zurückgezogenen
«Beobachter-Initiative» ausgearbeiteten neuen Artikel 24 der Bundesverfassung
deutlich an. Fast zwei Drittel der Urnengängerinnen und Urnengänger und alle Kantone
mit Ausnahme des Wallis stimmten damit der Einführung von verbindlichen Leitplanken
im Bereich der Gentechnologie zu. Bisher hatte es auf Bundesebene nur Richtlinien
und einige Bundesgerichtsurteile gegeben. Der neue Verfassungsartikel sieht im
einzelnen vor, dass die In-vitro-Fertilisation (IvF) nur erlaubt sein soll, wenn alle
anderen Methoden zur Behebung ungewollter Kinderlosigkeit versagt haben. Eingriffe in
die menschliche Keimbahn sind verboten, ebenso die Forschung an und der Handel mit
Embryonen. Das Erbgut einer Person darf nur mit deren Zustimmung oder aufgrund
gesetzlicher Anordnung untersucht oder registriert werden. Eine mit Spendersamen
gezeugte Person soll Zugang zu den Daten ihrer Abstammung erhalten. Bei Tieren und
Pflanzen schliesslich ist die Würde der Kreatur sowie die Sicherheit von Mensch, Tier
und Umwelt zu wahren.

Verfassungsartikel zur Fortpflanzungs- und Gentechnologie (Art. 24 BV)
Abstimmung vom 17. Mai 1992

Beteiligung: 39.2%
Ja: 1'271'052 (73.8%) / 19 6/2 Stände
Nein: 450'635 (26.2%) / 1 Stand

Parolen:
— Ja: FDP, SP (2*), CVP (3*), SVP (1*), GP, LdU, EVP, PdA; SGB, CNG, Vorort, SGV, SBV,
VKMB, SBN, SGCI, FMH, Kath. Frauenbund
— Nein: LP (4*), AP, SD, EDU; SAG, Basler Appell gegen Gentechnologie,
Behindertenorganisationen, diverse feministische Gruppen
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 5

CONTRE-PROJET DIRECT À UNE INITIATIVE
POPULAIRE
DATE: 17.05.1992
MARIANNE BENTELI

Stupéfiants

Die einzige Überraschung des Abstimmungsresultates lag denn auch in seiner
Deutlichkeit. 1979 hatten sich noch 41 Prozent der Stimmenden für ein analoges
Volksbegehren («Guttempler-Initiative») ausgesprochen, Basel-Stadt sogar mit mehr als
50 Prozent. Besonders massiv wurden die beiden Initiativen in der Westschweiz (mit
Ausnahme von Genf) und im Kanton Schwyz abgelehnt, wo sich über vier Fünftel der
Urnengängerinnen und Urnengänger gegen sie aussprachen. Am
«verbotsfreundlichsten» zeigten sich die Kantone Basel-Stadt und Zürich mit rund 33
Prozent bzw. 31 Prozent Ja-Stimmen. 

Volksinitiative «zur Verhinderung der Alkoholprobleme». 
Abstimmung vom 28. November 1993

Beteiligung: 44.7%
Nein: 1'527'165 (74.7%) / 20 6/2 Stände
Ja: 516'054 (25.3%) / 0 Stände

Parolen:
– Nein: FDP, CVP (4*), SVP, LP, AP, Lega; Vorort, SGV
– Ja: SP (3*), GP, PdA (1*), LdU (3*), EVP, EDU, SD (3*)

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 28.11.1993
MARIANNE BENTELI
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Volksinitiative «zur Verminderung der Tabakprobleme». 
Abstimmung vom 28. November 1993

Beteiligung: 44.7%
Nein: 1 521 885 (74.5%) / 20 6/2 Stände
Ja: 521 433 (25.5%) / 0 Stände

Parolen:
– Nein: FDP, CVP (3*), SVP, LP, AP, Lega; Vorort, SGV
– Ja: SP (3*), GP, PdA (1*), LdU (3*), EVP, EDU, SD (3*)

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Wie die Vox-Analyse dieser Abstimmung zeigte, fanden die beiden Initiativen bei den
Frauen erheblich mehr Zustimmung als bei den Männern. Seit dem Beginn der Vox-
Analysen 1977 wurde nie eine so grosse Differenz zwischen dem Stimmverhalten der
Frauen und der Männer – 18 Prozent beim Tabakverbot – beobachtet. Tiefe Ja-Anteile
ergaben sich in der jüngsten Alterskategorie, in der Romandie und in den ländlichen
Gebieten. Besonders im rot-grünen Lager beeinflusste der politische Standort das
Stimmverhalten nur teilweise. Einzig die Gefolgschaft von LdU/EVP stimmte beiden
Initiativen zu, die Grünen nahmen nur die Tabakinitiative an, während die Anhänger der
SP mehrheitlich nicht der Parteiparole folgten. Die meistgenannten Motive zur
Verwerfung der Initiativen waren die Angst vor zusätzlicher Arbeitslosigkeit und die
Überzeugung, dass ein Verbot wirkungslos wäre bzw. durch ausländische Medien
umgangen würde. 6

13 teilweise schon im Vorjahr traktandierte Interpellationen – neun davon dringliche –
aus den Reihen von FDP, CVP, SVP, GP und LdU/EVP führten sowohl im Stände- wie im
Nationalrat zu einer ausführlichen Diskussion um die künftige Ausrichtung der
Drogenpolitik, wobei vor allem im Nationalrat die Meinungen hart aufeinanderprallten.
Mit Ausnahme des immer lauter werdenden Rufes nach einer Überwindung des
drogenpolitischen Föderalismus und nach einer stärkeren Führungsrolle des
Bundesrates brachten die Debatten jedoch keine neuen Erkenntnisse. 7

INTERPELLATION / QUESTION
DATE: 03.10.1994
MARIANNE BENTELI

1) AB NR, 2015, S. 569
2) BBl, 2020, S. 6563 ff.; Medienmitteilung Bundesrat vom 12.8.20
3) BBl, 2020, S. 9547 ff.; Ergebnisbericht Vernehmlassung; TA, 16.12.19; AZ, 24.12.19
4) BaZ, 3.3., 27.6., 19.9., 20.9., 27.9. und 19.10.90. BaZ, 27.11.90. BaZ, 28.12.90. "Schiesser (1990). Kantone: Zwischen eigenem
Gesetz und Abwarten"; SGT, 7.2. und 14.11.90.
5) BBl, 1992, V, S. 451 ff. Presse vom 12.5.92.
6) BBl, 1994, I, S. 469 ff.; Presse vom 29.11.93.; Vox, Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 28. November 1993,
Adliswil 1994.
7) Amtl. Bull. StR, 1994, S. 982 ff.; Amtl. Bull. NR, 1993, S. 2572 ff. und 1994, S. 1227 f., 1245, 1677 ff. und 1803 ff.
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